
Gemeinde Aumühle 
 

 
Beglaubigter Beschlussauszug 

 
Sitzung Nr. 17 / 2023 - 2028 des Bauausschusses der Gemeinde Aumühle 

vom 14.10.2025 
 
 

 
TOP 7 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 für das Gebiet: 

"Müllerkoppel" 
(das umfasst die Grundstücke: Müllerkoppel Nr. 1-12a, Auf der Kop-
pel Nr. 1-77, Zur Waldwiese Nr. 23-33 (ungerade Nr.), Pfingstholzallee 
Nr. 15) 
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen - 
- Satzungsbeschluss - 

 
 
Beschluss: 
Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen: 
1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 2. vereinfachten Ände-

rung des Bebauungsplanes Nr. 8 abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die Gemeindever-
tretung geprüft. 
Der Bürgermeister wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben 
haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches beschließt die Gemeindevertretung die 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr.8 für das Gebiet: “Müllerkoppel”, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung. 

3. Die Begründung wird gebilligt. 
4. Der Beschluss der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 durch die Gemeinde-

vertretung ist nach § 10 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntma-
chung ist anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Sprechstunden ein-
gesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. Zusätzlich ist in der 
Bekanntmachung anzugeben, dass der rechtskräftige Bebauungsplan ins Internet 
unter der Adresse www.amt-hohe-elbgeest.de eingestellt ist und über den digitalen 
Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich ist. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigt Ja-Stimme(n) Nein-Stimme(n) Enthaltung(en) 
7 3 3 1 

 
Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor. 
 
 
 
 
 

http://www.amt-hohe-elbgeest.de


Anmerkung: 

 

Die Richtigkeit des Auszuges über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglau-
bigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 
 
Das Gremium war beschlussfähig. 
 
 
Dassendorf, den 19.02.2026 Amt Hohe Elbgeest 

Im Auftrag 
(DS) 


